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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1974

Norm

ABGB §1170a

Rechtssatz

Der Unternehmer hat keine Ansprüche auf Vergütung von Mehrleistungen trotz beträchtlicher Überschreitung des

Kostenvoranschlages, wenn er nur zu erkennen gab, auf solche Ansprüche nicht zu verzichten. Er muß vielmehr nach

den Grundsätzen von Treu und Glauben durch unverzügliche Anzeige dafür sorgen, daß der Besteller von der

Unmöglichkeit der Einhaltung des Voranschlages in Kenntnis gesetzt werde.
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